
Absenkung der Umsatzsteuersätze 

1.7.2020 bis 31.12.2020

von 19 % auf 16 % 

bzw. 

von 7 % auf 5 %

Referent: Nico Duwe

(Steuerberater)

Verfahrensstand

 29.6.2020 

 Bundestag und Bundesrat

 Verabschiedung 

„Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen“

 dritter Entwurf eines begleitenden BMF-Schreibens vom 

26.06.2020 (III C 2 - S 7030/20/10009 :004)



Bedeutung

Auswirkungen ergeben sich regelmäßig nur bei Leistungen an 

Leistungsempfänger, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, 

also vor allem bei privaten Endverbrauchern!

Bei Leistungen an vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger 

führt ein unzutreffender Steuerausweis jedoch, durch die spätere 

Berichtigung, zumindest zu zusätzlichem administrativen Aufwand.











Vereinfachungsregel

Aus Vereinfachungsgründen können Pfandbeträge in den ersten drei Monaten 

nach Steuersatzwechsel zum bisherigen Steuersatz und danach zum neuen 

Steuersatz zurück gerechnet werden.










